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Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses

Am Montag, 11.10.2021, findet um 14:00 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in
Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine öffentliche Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses
statt.

T a g e s o r d n u n g:

1. Förderung des Allgäuer Literaturfestivals

2. Förderung des Musikprojekts arts in touch mit der Konzertreihe in der Synagoge Fellheim im
Jahr 2021

3. Gemeinsamer Antrag der Marktgemeinde Ottobeuren und des Trägervereins Ottobeurer
Museen, Kunst und Kultur e. V. auf Bezuschussung des Museums für zeitgenössische Kunst -
Diether Kunerth

4. Förderung der Erwachsenenbildung
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5. Förderung der Jugendarbeit der Schützengaue, des Kreisjugendwarts der Feuerwehren, des
Sängerkreises Unterallgäu sowie kirchlicher Einrichtungen

6. Förderung der Jugendarbeit des Bayerischen Landessportverbandes - Kreis Unterallgäu/
Memmingen (BLSV)

7. Förderung der Jugendarbeit der ASM Bezirke VI Memmingen, VIII Illertissen, X Mindelheim
und XI Krumbach

8. Förderung der Denkmalpflege 2021

9. Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Förderzentrum Mindelheim;
Erlass von Satzungen;
Vorberatung

10. Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte an Schulen

Mindelheim, 30. September 2021
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Sitzung des Bauausschusses

Am Dienstag, 12.10.2021, findet um 14:30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in
Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Bauausschusses statt.

Die Sitzung beginnt zunächst mit dem nichtöffentlichen Teil.

Im Anschluss daran wird folgender, öffentlicher Tagesordnungspunkt behandelt:

Landratsamt Unterallgäu, Mindelheim;
Aufstockung 4. Obergeschoss
Vorstellung der Entwurfsplanung und Kostenberechnung - Beschlussfassung

Mindelheim, 30. September 2021
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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest;
Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem

festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken
Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 10. März 2021

Das Landratsamt Unterallgäu erlässt folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

Die Allgemeinverfügung „Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in ei-
nem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken“ des Landratsamtes Unterallgäu, bekannt gemacht
mit Amtsblatt Nr. 12 des Landkreises Unterallgäu vom 10. März 2021, wird hiermit aufgehoben.

Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

Hinweise:

Die Allgemeinverfügung zur Aufstallpflicht für Geflügel vom 10. März 2021 konnte aufgrund der fachli-
chen Einschätzung des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom
27. April 2021, aufgehoben werden, weil das Risiko einer HPAIV-Einschleppung in Geflügelbestände in
Bayern in allen Landkreisen als gering zu bewerten ist und die Untersuchungen an Wildvögeln in den
letzten Monaten auf ein rückläufiges Aviäre Influenza-Geschehen in der Wildvogelpopulation in Bayern
hingewiesen haben.

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) wird die öffentliche
Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsakts dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich
bekanntgemacht wird.

Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung können montags bis frei-
tags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr im Landrats-
amt Unterallgäu, Gebäude 2 (Hallstattstraße 1, 87719 Mindelheim), 2. OG (Veterinäramt), Zimmer 215,
eingesehen werden.

Mindelheim, 30. September 2021
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat
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Abfallentsorgung;
Sammlung von Problemabfällen

Der Landkreis Unterallgäu führt für das Jahr 2021 nun die letzte Schadstoffsammlung durch.
Die vierte Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt:

Datum Gemeinde Standort Uhrzeit
Montag,
25.10.2021

Türkheim Hochstraße Bahngelände 08:30 – 09:30

Ettringen Altes Feuerwehrhaus/Turnhalle 10:00 – 10:45
Tussenhausen Bauhof/Feuerwehrhaus 11:15 – 12:00
Kirchheim Marktplatz 12:30 – 13:15
Pfaffenhausen Wertstoffhof 13:45 – 14:45
Bedernau Bretagne Platz 15:15 – 16:00

Dienstag,
26.10.2021

Salgen Gemeindeverwaltung 08:30 – 09:15

Markt Wald Parkplatz TSV Turnhalle 09:45 – 10:45
Rammingen Hauptstraße 47 11:15 – 11:45
Wiedergeltingen Bauhof, Osterweg 18 12:15 – 13:00
Bad Wörishofen Wertstoffhof 13:30 – 15:45

Mittwoch,
27.10.2021

Ottobeuren Parkplatz bei der Sportwelt,
Am Galgenberg

08:30 – 11:15

Böhen Rathaus 11:45 – 12:15
Lachen Feuerwehr-/Vereinshaus 12:45 – 13:30
Hawangen Rathausplatz 14:00 – 14:45
Memmingerberg Feuerwehrhaus 15:15 – 16:00

Donnerstag,
28.10.2021

Wolfertschwenden Festhalle 08:30 – 09:15

Bad Grönenbach Loipenparkplatz, Egg 7 09:45 – 11:30
Legau Feuerwehrhaus 12:00 – 13:00
Lautrach Mehrzweckhalle 13:30 – 14:00
Trunkelsberg Parkplatz Unterallgäuhalle 14:45 – 15:30

Freitag,
29.10.2021

Kettershausen Mehrzweckhalle 08:30 – 09:15

Kirchhaslach Neues Feuerwehrhaus 09:45 – 10:30
Oberrieden Altes Lagerhaus, Kirchstraße 11:00 – 11:30
Kammlach Memminger Str. 16 in Oberkammlach 12:00 – 12:45
Mindelheim Wertstoffhof 13:30 – 16:00

Samstag,
30.10.2021

Babenhausen Busbahnhof 08:30 – 11:00

Egg an der Günz Parkplatz Musikerheim 11:30 – 12:15
Stetten Parkplatz Genossenschaftsbank 13:00 – 13:45
Markt Rettenbach Lüdinghauser Platz 14:15 – 15:30
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Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden:

Alle Stoffe mit Gefahrensymbolen:
 flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig)
 Fotochemikalien
 Haushaltsreiniger
 Holzschutzmittel
 Laugen und Säuren
 Lösungsmittel
 Medikamente
 PCB-haltige Kondensatoren
 Pflanzenschutzmittel
 quecksilberhaltige Abfälle
 Rostentferner
 Spraydosen mit Restinhalt

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl.
notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zu-
rückgelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil
dadurch gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.
Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben dürfen nur in kleinen Mengen
gebührenfrei angeliefert werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung
erhoben.

Pro Anlieferung werden maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen bzw. Sondermüll angenommen, unab-
hängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt.
Bei größeren Mengen ist die Kontaktaufnahme mit der Abfallwirtschaftsberatung erforderlich.
Ausnahme:
Medikamente aus Apotheken können ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden.

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:

Abfallart Entsorgung über

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle

Altreifen von PKW und Motorrad
Händler oder Wertstoffhof
(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen Ge-
bühr)

Beschädigte Lithiumbatterien
Achtung, entzündlich!
Mit Sand bedecken und Kontakt mit der Abfall-
wirtschaftsberatung aufnehmen.

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung
aufnehmen.

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll

Leere Sprühdosen Gelbe Tonne
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Abfallart Entsorgung über

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof

PU-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Speiseöle und -fette Wertstoffhof
(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren)

Wandfarbe, Dispersionsfarbe Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen
lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken)

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis)

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie in der Unterallgäuer
Umweltzeitung. Außerdem sind die Sammeltermine im Abfuhrkalender des Landkreises unter
www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender und in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten
Standort hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei Fragen Auskunft unter
Telefon (0 82 61) 9 95 - 367 oder - 467.

Mindelheim, 15. September 2021

Alex Eder
Landrat


